
 
Sitzung: 05.07.2011   Bau- und Umweltausschuss 
TOP: 9 Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt 

Mainburg (Deckbl.-Nr. 109) für den Bereich SO "Photovoltaik-
Freiflächenanlage Oberempfenbach"; 
Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

 
Abstimmung: 

 

 
 
Nach Berichterstattung über den Sachverhalt wird beschlossen: 
 
I. Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB fand im Zeitraum vom 25.05.2011 bis 
27.06.2011 statt. 
 
 
II. Beteiligung der Behörden 
 
Die Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB fand in 
der Zeit vom 21.05.2011 bis 27.06.2011 statt. Insgesamt wurden 26 Fachstellen am Verfahren beteiligt, 
dessen Ergebnis sich wie folgt zusammenfassen lässt: 
 
 
1. Folgende Fachstellen haben keine Stellungnahme abgegeben: 
 
- Bayer. Bauernverband Abensberg 
- Energienetze Bayern GmbH 
- E.ON Bayern AG – Kundencenter Pfaffenhofen 
- Erdgas Südbayerm GmbH 
- Regionaler Planungsverband Landshut 
- Höhere Landesplanungsbehörde 
- Stadt Geisenfeld 
- Zweckverband z. Wasserversorgung Au/Hallertau 
- Bund Naturschutz in Bayern e.V., Nürnberg 
- Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Regensburg 
- Deutsche Telekom AG, Landshut 
- Wasserwirtschaftsamt Landshut 
- Staatliches Bauamt Landshut vom 22.06.2011 
 
 
2. Keine Bedenken wurden von folgenden Fachstellen vorgebracht: 
 
- Vermessungsamt Abensberg vom 27.05.2011 
- Verwaltungsgemeinschaft Mainburg vom 25.05.2011 
- Gemeinde Rudelzhausen vom 25.05.2011 
- Markt Wolnzach vom 27.05.2011 
- Landratsamt Kelheim vom 21.06.2011 
  * Abfallwirtschaft 
  * Gesundheitswesen 
  * Immissionsschutz 
  * Naturschutz und Landschaftspflege 
  * städtebauliche Belange 
  * Tiefbauabteilung 
  * Straßenverkehrsrecht 
 
 
3. Nachfolgende Fachstellen haben Anregungen und teilweise Einwände formuliert: 
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3.1 Schreiben des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg vom 26.05.2011 
 
Zu der oben angegebenen Bauleitplanung hat das AELF Abensberg am 21.04.2011 bereits Stellung ge-
nommen. Diese Ausführungen haben weiter Bestand. 
 
Besonders weisen wir nochmals auf unsere Anregung hin, auf dem geplanten Grünstreifen an den Gren-
zen zu den Hopfengärten im Westen und im Norden des Planungsgebietes eine 6-reihige Hecke zu pflan-
zen, um damit das Risiko von Emissionen im Bereich der PV-Anlage aufgrund von Bodenbearbeitungs- 
oder Pflanzenschutzmaßnahmen in den benachbarten Hopfengärten zu vermindern. Dort, wo der exten-
sive Wiesenstreifen im Westen des SO-Gebietes sehr schmal (unter 15 m Breite) ist, mag auch eine 
3-4-reihige Hecke genügen, um eine Verschattung der Module zu vermeiden. 
 
 
- Mit 8 : 1 Stimmen - 
 
Würdigung: 
Die Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf die Pflanzung einer sechsreihigen Hecke zu den angrenzenden Hopfengärten wird jedoch bewusst 
verzichtet, da diese zum einen eine erhebliche Verschattung mit sich bringen und zum anderen den Ziel-
setzungen der Ausgleichsmaßnahmen entgegen stehen würde, v. a. durch eine schematische Führung 
an der Grundstückgrenze und eine Verschattung der Wiesenbereiche. Darüber hinaus hat der Grund-
stückseigentümer sich explizit gegen Heckenpflanzungen im Westen und Norden ausgesprochen, auch 
im Hinblick auf eine gute Bewirtschaftbarkeit der extensiven Wiesenflächen. 
 
Im Norden bestehen rund 33 m bis zum Beginn der Modultische. Hier besteht bereits eine etwa dreireihi-
ge Strauchhecke auf einem Ranken, die als Biotop amtlich kartiert ist. Eine ergänzende Vorpflanzung im 
Süden ist hier aus naturschutzfachlichen Gründen abzulehnen.  
 
Am Südwestrand des Geltungsbereichs liegen insgesamt 40 m zwischen Hopfengarten und Modulti-
schen. Hier besteht zudem auch bereits eine Vielzahl an Gehölzbeständen und Hecken: eine 2-5 m hohe 
Baum-Strauch-Hecke und westlich des Weges eine Böschung mit einer raumwirksamen 10-12 m hohen 
Baumhecke aus über einem Dutzend Vogel-Kirschen und Eschen, eine weitere 2-3 m hohe Schlehenhe-
cke steht etwas nördlicher, jedoch auf der westlichen Seite des Feldwegs.  
Die Erforderlichkeit für eine randliche sechsreihige Heckenbepflanzung wird daher nicht gesehen, auch 
da keine Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu befürchten sind.  
 
 
3.2 Schreiben der Autobahndirektion Südbayern vom 22.06.2011 
 
Zu den oben genannten Bauleitplanungen nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
1. Im unmittelbaren Bereich der Autobahn sind hinsichtlich der Planung von Hochbauten und baulichen 
Anlagen die Grenzen der Bauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 FStG (40 m- Bereich) und der Baube-
schränkungszone gemäß § 9 Abs. 2 FStrG (100 m- Bereich) zu beachten. 
In der Bauverbotszone ist die Errichtung von Hochbauten untersagt. Freizuhalten ist dieser Bereich auch 
von, nach anderen Gesetzen oder Vorschriften zwingend erforderlichen oder vorgeschriebenen Lager- 
oder Parkplätzen, oder ähnlichen Einrichtungen (z. B. Lagerplätze, die für den Betriebsablauf eines Ge-
werbebetriebes unbedingt erforderlich sind), sowie Zufahrten bzw. Erschließungsstraßen. 
Abgrabungen bzw. Aufschüttungen größeren Umfangs und Versorgungsleitungen sind ebenfalls nicht 
zulässig. Für den Bereich der Bauverbotszone dürfen keine Festsetzungen getroffen werden, die einen 
Ausbau der Autobahn erschweren oder verhindern können. 
 
2. Eine Blendung des Verkehrs auf der Autobahn durch die Photovoltaikanlage ist auszuschließen. Wird 
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Blendwirkung gefährdet, hat der Antragsteller den 
Mangel auf eigene Kosten zu beseitigen. 
 
3. Wir weisen darauf hin, dass bei einer eventuellen Beschattung der Photovoltaikanlage durch das Be-
gleitgrün der Autobahn kein Anspruch auf Auslichtung bzw. Abholzung der bestehenden Bepflanzung 
geltend gemacht werden kann. 
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4. Evtl. geplante Werbeanlagen, die auf die Autobahn ausgerichtet werden, sind der Dienststelle Re-
gensburg im Zuge eines Baugenehmigungsverfahrens vorzulegen. 
 
5. Es muss nachgewiesen werden, dass der bestehende Durchlass unter der BAB A 93 nach Osten 
durch den zu erwartenden beschleunigten Abfluss des Niederschlagswassers nicht mit zusätzlicher Ver-
unreinigung beanschlagt wird. Hierzu ist ein Nachweis vorzulegen. Sofern dieser Nachweis nicht vorge-
legt werden kann, ist eine Nutzungsvereinbarung abzuschließen, indem der Unterhalt des Durchlasses 
auf den Anlagenbetreiber übertragen wird. 
 
 
- Mit 8 : 1 Stimmen - 
 
Würdigung: 
Die Stellungnahme der Autobahndirektion Südbayern wird zur Kenntnis genommen. Die Bauverbotszone 
wird beachtet. 
Eine Blendung ist voraussichtlich nicht gegeben, da bereits eine nahezu geschlossene Eingrünung zur 
Autobahn hin besteht. Falls Blendungen auftreten sollten, werden entsprechende Vorkehrungen getrof-
fen. 
Der Hinweis zur Beschattung der Photovoltaikanlage durch das Straßenbegleitgrün wird zur Kenntnis 
genommen und ist vom Investor hinzunehmen. 
Ggf. geplante Werbeanlagen werden der Dienststelle Regensburg vorgelegt. 
Es wird kein Oberflächenwasser oder Abwasser auf den Autobahngrund geleitet. Durch die Ausbildung 
der Umfahrt im Süden und Westen mit einem Gegengefälle kann hier eine zusätzliche Retentionswirkung 
erzielt werden. Diese Maßnahme ist im Zuge der Baugenehmigung im Detail umzusetzen. Der Betreiber 
muss darüber hinaus einen Nachweis erbringen oder eine Nutzungsvereinbarung abschließen. 


